Betriebssatzung
far das
Wasserwerk
der Gemeinde Kalletal
vom 23.12.2005
in der Fassung der 1. Anderung
vom 31.01.2014

Praambel

Aufgrund der 88 7 und 114 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666 / SGV.
NRW. 2023), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 16.11. 2004 (GV. NRW. S.
644) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung fir das Land Nordrhein-
Westfalen — EigVO — (Artikel 16 des Gesetzes lUber ein Neues Kommunales Finanz-
management fir Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11. 2004 - GV

NRW. S. 644), hat der Rat der Gemeinde Kalletal am 22.12.2005 folgende Betriebs-

satzung beschlossen:

§1

Gegenstand des Eigenbetriebes

(1) Das Wasserwerk der Gemeinde Kalletal wird als Eigenbetrieb auf der Grundlage
der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung ge-
fuhrt.

(2) Zweck des Eigenbetriebes einschlie3lich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist
die Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal — mit Ausnahme der Ver-
sorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbdnde Hohenhausen und Langen-

holzhausen — mit Wasser und alle den Betriebszweck férdernden Geschéfte.




§2
Name des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb fiihrt den Namen ,Gemeinde Kalletal — Wasserwerk*

§3
Betriebsleitung

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes "Gemeinde Kalletal — Wasserwerk" wird ein Be-

triebsleiter und ein stellvertretender Betriebsleiter bestellt.

(2) Das Wasserwerk Kalletal wird von der Betriebsleitung selbststandig geleitet, so-
weit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder diese Satzung
etwas anderes bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufen-
de Betriebsfihrung. Dazu gehéren alle MalRnahmen, die zur Aufrechterhaltung
eines einwandfreien Betriebes laufend notwendig sind, insbesondere der innerbe-
triebliche Personaleinsatz, die Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbei-
ten und der laufenden Netzerweiterungen, Beschaffungen von Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen sowie Investitionsgitern des laufenden Bedarfs, die Ersatzbe-
schaffung von Betriebsmitteln sowie der Abschluss von Werk- und Dienstleis-

tungsvertragen sowie von Vertrdgen mit Tarif- und Sonderkunden.

(3) Die Betriebsleitung ist fur die wirtschaftliche Fiihrung des Wasserwerks Kalletal verant-
wortlich und hat die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschéftsleiters an-
zuwenden. Fur Schaden haftet die Betriebsleitung entsprechend den Vorschriften der 88
48 des Beamtenstatusgesetzes und 81 des Landesbeamtengesetzes.

(4) Die Betriebsleitung nimmt an den Beratungen des Betriebsausschusses teil.




84
Betriebsausschuss

(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 16 Mitgliedern.

(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die
Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung Ubertragen sind. Dariber
hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Gemeinde

Kalletal ausdriicklich Ubertragenen Aufgaben sowie in den folgenden Fallen:

a) Zustimmung zu Vertragen, wenn der Wert im Einzelfalle den Betrag von
50.000,00 Euro ubersteigt,

b) Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten, wenn sie im Einzelfall 5.000,00 Euro

Ubersteigen und

c) Erlass und Niederschlagung von Forderungen, wenn sie im Einzelfall 500,00

Euro Ubersteigen.

(3) Der Betriebsausschuss berat die Angelegenheiten vor, die vom Rat zu entschei-
den sind. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des
Rates unterliegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fallen au-
Berster Dringlichkeit kann der Burgermeister mit dem Ausschussvorsitzenden
entscheiden. § 60 Abs. 1 Satz 3 und 4 GO NRW gelten entsprechend.

(4) In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Betriebsausschusses unter-
liegen, kann, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet, der Blrgermeister
mit dem Ausschussvorsitzenden oder einem anderen dem Rat angehdrenden
Ausschussmitglied des Betriebsausschusses entscheiden. 8 60 Abs. 2 Satz 2 und
3 GO NRW gelten entsprechend.
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Rat

Der Rat der Gemeinde Kalletal entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch
die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbe-

halten sind.

§6
Burgermeister

(1) Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsfihrung kann der Birgermeister
der Betriebsleitung Weisungen erteilen. Dies gilt nicht fur Angelegenheiten der
laufenden Betriebsfiihrung, die ausschlie3lich der Betriebsleitung unterliegen.

(2) Die Betriebsleitung hat den Birgermeister Gber alle wichtigen Angelegenheiten
des Wasserwerks Kalletal rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf Verlangen Aus-
kunft zu erteilen. Der Blrgermeister bereitet die Vorlagen fir den Betriebsaus-
schuss und den Rat vor und unterrichtet die Betriebsleitung rechtzeitig Uber diese

Vorlagen.

(3) Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtmalligem Ermessen die Verantwortung fur
die Durchfihrung einer Weisung des Burgermeisters nicht bernehmen zu kén-
nen und fuhrt ein Hinweis auf entgegenstehende Bedenken der Betriebsleitung
nicht zu einer Anderung der Weisung, so hat sie sich an den Betriebsausschuss
zu wenden. Wird keine Ubereinstimmung zwischen dem Betriebsauschuss und
dem Bulrgermeister erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses her-

beizufihren.
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Kammerer

Die Betriebsleitung hat dem Kammerer den Entwurf des Wirtschaftsplanes und des
Jahresabschlusses, die Zwischenberichte, die Ergebnisse der Betriebsstatistik und
die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihm ferner auf Anforderung alle sonstigen

finanzwirtschaftlichen Ausklnfte zu erteilen.

§8

Personalangelegenheiten

(1) Bei dem Wasserwerk Kalletal sind in der Regel Arbeitnehmer (Personen ohne

Beamtenstatus) zu beschaftigen.

(2) Hinsichtlich der Zustandigkeit fur dienstrechtliche Entscheidungen gilt § 13 der
Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal entsprechend. Abweichend hierzu wird der
Betriebsleitung bei allen Personalentscheidungen ein Vorschlagsrecht einge-

raumt.

(3) Die bei dem Wasserwerk Kalletal beschéaftigten Beamten werden in den Stellen-
plan der Gemeinde aufgenommen und in der Stellentbersicht des Wasserwerks

Kalletal vermerkt.

§9

Vertretung des Wasserwerks Kalletal

(1) In den Angelegenheiten des Wasserwerks Kalletal wird die Gemeinde durch die
Betriebsleitung vertreten, sofern die Gemeindeordnung oder die Eigenbetriebs-

ordnung keine anderen Regelungen treffen.




(2) Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des Wasserwerks Kalletal
ohne Angabe eines Vertretungsverhaltnisses, die Ubrigen Dienstkrafte ,Im Auf-
trag”.

(3) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie der Umfang
ihrer Vertretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung offentlich bekannt ge-
macht.

8§10
Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§11

Stammkapital

Das Stammkapital des Wasserwerks Kalletal betragt 1.030.000,00 Euro.

8§12
Wirtschaftsplan

(1) Der Eigenbetrieb hat spatestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschafts-
jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan,
dem Vermogensplan und der Stellentbersicht.

(2) Mehrauszahlungen fur Einzelvorhaben des Vermégensplanes, die den Ansatz im
Vermogensplan um mehr als 12.500,00 Euro uberschreiten, bedurfen der Zu-
stimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedurftigkeit tritt an die Stelle der Zu-

stimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung des Blrgermeisters.




(3) Sind bei der Ausfuhrung des Erfolgsplans erfolggefahrdende Minderertrdge zu
erwarten, so hat die Betriebsleitung die Blrgermeisterin oder den Burgermeister
unverzuglich zu unterrichten. Erfolggefahrdende Mehraufwendungen bedurfen
der Zustimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, dass sie unabweisbar
sind. Sind sie unabweisbar, so sind der Burgermeister und der Betriebsausschuss
unverzuglich zu unterrichten. Bei Eilbeddrftigkeit tritt an die Stelle der Zustim-
mung des Betriebsausschusses die des Birgermeisters; der Betriebsausschuss

ist unverzuglich zu unterrichten.

§13

Zwischenbericht

Die Betriebsleitung hat den Birgermeister und den Betriebsausschuss vierteljahrlich
einen Monat nach Quartalschluss tber die Entwicklung der Ertrdge und Aufwendun-

gen sowie Uber die Ausfiihrungen des Vermoégensplanes schriftlich zu unterrichten.

§14

Jahresabschluss und Lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf von drei Monaten
nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und tber den
Blrgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen.

§15
Personalvertretung
Der Eigenbetrieb bleibt personalvertretungsrechtlich Teil der Dienststelle Gemeinde-
verwaltung Kalletal, so dass der Personalrat der Gemeindeverwaltung Kalletal auch
die Personalvertretung fur den Eigenbetrieb tbernimmt. Es gilt das Landespersonal-
vertretungsgesetz (LPVG).




§ 16

Frauenférderung

Die landesgesetzlichen und kommunalen Vorgaben zur Frauenférderung gelten un-
eingeschréankt fur den Eigenbetrieb. Ebenso die Zustandigkeit der Gleichstellungsbe-

auftragten.

§17

Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebssat-

zung fur das Wasserwerk der Gemeinde Kalletal vom 29.10.1999 aul3er Kraft.




	Betriebsausschuss
	Rat
	Kämmerer

